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Vollzug der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-

Verordnung), des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und Gesetzes zur Ausfüh-

rung des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG) 
 

 

Die Stadt Fürth erlässt folgende  

 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Alle Geflügelhalter im Stadtgebiet Fürth haben ihr Geflügel 

· in geschlossenen Ställen oder 

· unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Ein-

träge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von 

Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung besteht, 

aufzustallen. 

2. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 der Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gege-

ben. 

 

Hinweise: 

 
1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfü-

gende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 

 

2. Die Allgemeinverfügung kann mit Begründung während der allgemeinen Dienstzeiten 

im Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz der Stadt Fürth, Schwabacher 

Str. 170, 90763 Fürth, Zimmer 307, eingesehen werden. 

 

3. Wer Geflügel (vgl. Hinweis Ziffer 4) hält, hat dies nach § 26 Abs. 1 der Viehverkehrs-

verordnung in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Geflügelpest-Verordnung, der 

Stadt Fürth, Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz, Schwabacher Str. 
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170, 90763 Fürth, Tel. 0911/974-1484, unter Angabe des Namens, der Anschrift und 

der Anzahl der im Jahresdurchschnitt gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 

Standortes unverzüglich mitzuteilen. 

 

4. Nach § 2 Abs. 2 der Geflügelpest-Verordnung sind  

 

Geflügel: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wach-

teln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden 

 
5. Aufgrund der Verordnung über besondere Schutzmaßregeln in kleinen Geflügelhal-

tungen (bis einschließlich 1000 Stück Geflügel) vom 18.11.2016 ist folgendes zu be-

achten: 

 

Der Tierhalter eines Bestandes  

1. bis einschließlich 100 Stück Geflügel hat ein Register nach § 2 Abs, 2 Satz 2 

Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 4 der Geflügelpest-Verordnung und 

2. mit 10 bis einschließlich 1000 Stück Geflügel ein Register nach § 2 Abs. 2 Satz 

2 Nummer 4 in Verbindung mit Abs. 4 der Geflügelpest-Verordnung zu führen. 

Der Tierhalter eines Bestandes bis einschließlich 1000 Stück Geflügel hat sicher-

zustellen, dass 

1. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder sonstigen Standorte des Geflügels 

gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 

2. die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden 

Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betre-

ten werden und dass diese Personen die Schutz- und Einwegkleidung nach 

Verlassen des Stalles oder sonstigen Standortes des Geflügels unverzüglich 

ablegen,  

3. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und 

Einwegkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

4. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrich-

tung zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 

6. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung hin-

sichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur 

Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen. 
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7. Verstöße gegen die unter der Ziffer 1 der Allgemeinverfügung beschriebene Aufstal-

lungspflicht können nach § 64 Nr. 17 der Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit 

§ 32 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 des TierGesG mit einem Bußgeld bis zu 30.000 Euro 

geahndet werden. 

Verstöße gegen die Anzeigepflicht (vgl. Ziffer 3 der Hinweise) können nach § 64 Nr. 1 

der Geflügelpest-Verordnung ebenfalls mit einem Bußgeld geahndet werden. 

 

 
Fürth, 21. November 2016 

Im Auftrag 

 

 

 

 

K ü r z d ö r f e r 

Leitender Verwaltungsdirektor 
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